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Vorwort 

Der Erbschaftsteuer ist von jeher in der juristischen, nationalökonomi-
schen und finanzwissenschaftliehen Diskussion in Deutschland ein Raum 
gewährt worden, der weit über ihre praktisc..h-fiskalische Bedeutung 
hinausreicht. Wirtschafts- und sozialpolitische Reformen sahen in ihr 
ein mögliches Instrument der Sozialpolitik; in der Rechtswissenschaft 
hat sie das Bürgerliche Recht als Erscheinung des Erbrechts oder als 
Gefahr für dieses interessiert; das Staatsrecht beschäftigt sich mit ihr, 
seit es eine Verfassungsgarantie von Erbrecht und Eigentum gibt. Hier 
stehen die verfassungsrechtlichen Grenzen der Erbschaftsbesteuerung 
im Vordergrund. 

Dieses Problem ist bisher noch nicht monographisch behandelt wor-
den, obwohl hier Grundfragen sowohl des Steuerrechts als auch der 
Grundrechtlichkeit auftreten. Wenn diese Arbeit versucht, eine Lücke 
zu schließen, so geschieht dies nicht in der Absicht, eine zusammen-
fassende Untersuchung über die Erbschaftsteuer aus juristischer Sicht 
vorzulegen. Es geht vielmehr ausschließlich um die Schranken, welche 
die höchsten Normen der bundesdeutschen Staatlichkeit dem weiten 
Ermessen des Steuergesetzgebers ziehen. Hier wird die These vertreten, 
daß es solche Begrenzungen gibt, daß sie rechtlich faßbar sind. Die 
Arbeit versteht sich daher gleichermaßen als ein Beitrag zu der heute 
in voller Entwicklung stehenden Lehre von den Grenzen steuergesetz-
licher Gestaltungsfreiheit wie als Untersuchung zur Dogmatik von 
Erbrecht, Eigentum und Familiengarantie. 

Wieder einmal hat die Diskussion um die ErbSt in Deutschland be-
gonnen. Die Staatsrechtslehre hat Sorge zu tragen, daß sie von vorne-
herein in dem Rahmen geführt werde, den die Verfassung des freiheit-
lich-demokratischen Rechtsstaates bietet. 

Erlangen, den 25. 11. 1969 

W alter Leisner 
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Vorbemerkung - Fragestellung 
Gang der Untersuchung 

1. In letzter Zeit sind mehrfach Pläne bekannt geworden, die Erb-
schaftsteuer (ErbSt) in der BRD drastisch zu erhöhen. Vor allem der 
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister der Finanzen hat Vor-
schläge gemacht', welche auf eine grundlegende Veränderung des gel-
tenden ErbSt-Rechts hinauslaufen. 

Derartige Absichten werfen nicht nur "technische" Fragen des Steuer-
rechts auf; sie berühren verfassungsrechtlich gesicherte Rechtspositionen 
der Steuerbürger ebenso wie Institutionen, welche durch das GG in 
ihrem Bestand gewährleistet werden. Es ist daher zu untersuchen, 
welche Grenzen die Verfassung einer Erbschaftsteuerreform zieht. 

Die Vorschläge des Wissenschaftlichen Beirats deuten hier die wich-
tigsten Richtungen an, welche eine künftige ErbSt-Gesetzgebung ein-
schlagen könnte: 
- Aufhebung tariflicher Vergünstigungen für alle nicht in gerader 

Linie Verwandten; Bildung von nur mehr zwei Steuergruppen: in 
gerader Linie Verwandte- übrige Erben; 

- Erhebliche Anhebung des Steuersatzes für beide Steuergruppen; 
- Herabsetzung von Freibeträgen und Freigrenzen für die überlebende 

Ehefrau sowie für die Abkömmlinge des Erblassers; 
- Berücksichtigung des Vermögens der Erben bei der Bemessung der 

Steuerschuld; 
- Einheitliche Bewertung von Grund- und anderem Vermögen, mög-

lichst nach dem Marktwert, Verzicht auf Pauschalierungen. 

2. Daß subjektiv-öffentliche verfassungsmäßige Rechte und Instituts-
garantien des GG nicht generell unter einem "allgemeinen Steuervor-
behalt"2 stehen können, hat die Rechtsprechung des BVerfG deutlich 
gemache. Zwar hat dieselbe Judikatur dem Steuergesetzgeber sowohl 
in der Bestimmung der Steuerzwecke4 wie in der Mittelwahl zu deren 

1 Gutachten zur Reform der direkten Steuern in der BRD, 1967, S . 59/60, 
72 f. 

2 Vgl. dazu Huber, E. R., Wirtschaftsverwaltungsrecht I, 1953, S. 647. 
3 Nachw. bei Leibholz-Rinck, GG, 1966, Art. 3 Rdnr. 23; 6, 4 f.; 12, 8, 12; 20, 

34 d; 105, Vorbem. 3 f; 105, 1 f . 
4 Vgl. u. a. BVerfGE 13, S. 203; 13, S. 346. 
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Erreichung im einzelnen (insbesondere bei der Tatbestandsbildung)5 ein 
sehr weites Ermessen zugebilligt. Im Falle der Erbschaftsbesteuerung 
ist dieses jedoch in verschiedener Hinsicht eingeengt: Die ErbSt ist im 
GG besonders erwähnt (Art. 106 Abs. II); die Verfassung verbindet mit 
ihr also gewisse Grundvorstellungen. Die ErbSt betrifft einen Sach-
bereich, der im GG spezie1l geregelt ist- Art. 14 Abs. I (Erbrecht). Die 
ErbSt hat besonders deutliche und unmittelbare Auswirkungen auf 
andere Bereiche, welche in der Verfassung mit speziellen Garantien 
umgeben sind (Ehe, Familie, Erziehung). Die verfassungsrechtliche Prü-
fung der Grenzen einer ErbSt-Regelung setzt daher nicht dort ein, wo 
dies sonst meist im Steuerverfassungsrecht geschieht - bei der Frage 
einer möglichen Verletzung der Steuergleichheit (Art. 3 Abs. I GG), 
welche dem Gesetzgeber einen besonders weiten Gestaltungsraum er-
öffnet. Hier sind vielmehr zunächst die speziellen verfassungsrechtlichen 
Grenzen zu achten. 

3. Die ErbSt erweist sich daher schon am Ausgang der Untersuchung 
als ein deutlicher Sonderfall gegenüber dem allgemeinen, praktisch 
nahezu verfassungsfreien Ermessen der Steuergesetzgebung. Hier sind 
vor allem die möglichen (sozialgestaltenden) "Nebenwirkungen" der 
fiskalischen Maßnahmen zu berücksichtigen - gerade sie müssen ja mit 
der Verfassung in Einklang stehen6• 

Dem muß der Gang der Untersuchung entsprechen: Zunächst sind 
diejenigen verfassungsrechtlichen Grenzen aufzuzeigen, welche sich 
bereits aus dem Begriff der Erbschaftsteuer sowie aus den Grundprin-
zipien des geltenden Steuer(verfassungs)rechts ergeben (Teil A). Sodann 
ist die Bedeutung der Garantie von Erbrecht und Eigentum als Schranke 
der Erbschaftsbesteuerung aufzuzeigen (Teil B). Schließlich setzen auch 
die Verfassungsnormen über Ehe, Familie und Erziehung dem Ermessen 
des Steuergesetzgebers spezielle Grenzen (Teil C). Erwägungen zur 
Rechtsstaatlichkeit sollen die Darlegungen abschließen (Teil D). 

5 Vgl. u.a. BVerfGE2, S.263; 6, S.77; 7, S.297; 9, S.10/1; 9, 5.349/50; 
11, S. 283 etc. 

6 BVerfGE 6, S. 81; 20, S. 356; vgl. auch Klein, F., Gleichheitssatz und 
Grundgesetz, 1966, S. 163; Bühler-Strickrodt, Steuerrecht I, 1959, S. 233. 



A. Grenzen der Erbschaftsbesteuerung aus 
steuer( verfassungs )rechtlichen Grundprinzipien 

und steuerlicher Begrifflichkeit 

I. Spezielle erbschaftsteuerliche Begrenzungen 

Der Ertrag der ErbSt steht nach Art. 106 Abs. 2 Ziff. 2 GG den Län-
dern zu. Aus dieser Verfassungsbestimmung ergeben sich allgemeine 
Richtlinien und Grenzen für die ErbSt: 
- aus der grundgesetzliehen Steuerverteilung (vgl. 1); 
- aus dem Wesen der so angesprochenen Steuerart in Verbindung 

mit der herkömmlichen Steuergestaltung (vgl. 2); 
aus der bereits hier begrifflich zum Ausdruck kommenden Verbin-
dung mit dem bürgerlichen Erbrecht (vgl. 3). 

1. ErbSt und grundgesetzliche Steueraufkommenverteilung 

Die ErbSt ist zur Zeit eine wenig ergiebige Abgabeart. Mit einem 
Jahresaufkommen von ca. 300 Millionen DM liegt sie unter der Renn-
wett- und Lotteriesteuer1• Nicht im einzelnen, wohl aber der Größen-
ordnung nach entspricht dies dem Ertrag der ErbSt in der Weimarer 
ZeW. Davon ist auch der GG-Geber ausgegangen, als er das Aufkom-
men der ErbSt in Art. 106 Abs. II Ziff. 2 den Ländern überlassen hat. 
Die Steuerverteilung zeigt deutlich, daß den Ländern mit Ausnahme der 
Vermögensteuer nur solche (herkömmliche) Abgaben bleiben sollten, 
welche sich nach ihrer Größenordnung generell von den "großen" 
Steuern (USt, ESt, KSt) unterscheiden. Dem Sinn der grundgesetz-
liehen Steuerverteilung widerspricht es also, die ErbSt zu einer neuen 
"Großsteuer" auszubauen3 , ihr Aufkommen nicht nur zu steigern, son-
dern größenordnungsmäßig so zu verändern, daß sie zu einer der tra-

1 Vgl. Frank, D., Möglichkeiten und Grenzen einer Einflußnahme auf die 
ErbSt-Belastung bei der Unternehmensnachfolge, Finanz-Rundschau 1969, 
S.7. 

2 Nachw. bei Bitter, Handwörterbuch der Preußischen Verwaltung, 3. A., 
1928 III, S. 468. 

3 Wie dies früher etwa Bamberger, G., Erbrechtsreform, 1908, S. 61 f., ge-
fordert hat. 


